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GESELLSCHAFTLICHER ZUSAMMENHALT

Für die Solidarität
von Jung und Alt
Am 13. Juni 2010 wird über das Gesetz zur Förderung des gesellschaftlichen

Zusammenhaltes abgestimmt. Markus Ries präsidiert seit 2008 die Kommission

für Gesellschaftsfragen, erläutert, weshalb seiner Meinung nach ein Ja an der Urne

gerade mit Blick auf das dritte Lebensalter so wichtig wäre.

VON MARKUS RIES

Wer am Zusammenwirken der verschiedenen

Generationen interessiert ist,
kann in den nächsten Monaten eine

höchst spannende Debatte erwarten: Es

geht um das «Gesetz zur Förderung des

gesellschaftlichen Zusammenhaltes».

Mit äusserst knapper Mehrheit hat der

Kantonsrat im vergangenen Jahr dieses

zukunftsgerichtete, schlanke Gesetz

beschlossen - doch das Referendum dagegen

folgte auf dem Fuss. Schon der

Name sei völlig daneben, meinte
jemand aus meinem Freundeskreis, da

könnte man ja ebenso gut ein Gesetz zur

Unterstützung der ehelichen Liebe oder

zur Bildung der richtigen Gedanken entwerfen. Nein,
das gehe zu weit: Gesellschaftlicher Zusammenhalt sei

eine Frage von Eigenverantwortung, er erwachse aus der

gegenseitigen Hilfe und Unterstützung in der Nachbarschaft,

in der Familie und in den Vereinen. Um menschliche

Nähe und menschliche Achtung gehe es, und dies sei

sicher nicht ein Thema für Gesetze und Verordnungen.
Wer ein zeitgemässes Gemeinwesen vor Augen hat, sieht

solche Themen allerdings in einem wesentlich grösseren

Zusammenhang. Keine Frage: Solidarität lässt sich nicht
verordnen. Aber staatliches Handeln bedarf gesetzlicher

Grundlagen. Chancengerechtigkeit in den Bereichen

Kinder, Jugend, Familien, Alter, Arbeit mit Behinderten
oder Integration Zugewanderter sind nun einmal grosse

Aufgaben, welche uns weit stärker fordern, als dies in
früheren Jahrhunderten einmal der Fall war - das wissen

alle, denen Geschichte etwas bedeutet. Der Wert des

neuen Gesetzes besteht gerade darin, dass es für all diese

Bereiche eine gemeinsame Grundlage schafft - Ordnung
aus einem Guss anstatt zahlreicher verstreuter Einzelbe-

„„y"

Markus Ries ist Professor für Kirchen

geschichte an der Theologischen
Fakultät der Universität Luzern.

Stimmungen. Es geht um die

Unterstützung privater und
kommunaler Initiativen und

Einrichtungen, nicht um
neue Bürokratien; es geht um
sach- und projektorientierte
Förderung statt
Subventionsautomatismus. Auch für
andere Lebensbereiche, die in
erster Linie ein Thema der

Eigeninitiative sind, tritt ein

moderner Staat subsidiär ein.

Aus diesem Grund haben

wir im Kanton Luzern ein

Kulturförderungsgesetz, ein

Wirtschaftsförderungsgesetz,
ein Energiegesetz und so weiter.

Gerade im Blick auf das dritte Lebensalter ist die öffentliche

Förderung privater Initiativen von entscheidender

Bedeutung. Ich weiss es aus eigener Erfahrung, seit wir
uns in unserer Wohngemeinde darüber Gedanken
gemacht haben, wie man das Thema «Betreutes Wohnen»

lancieren und die Sache intelligent finanzieren könnte.
Ich habe es auch erlebt, als es darum ging, Bildung nicht

nur als Angebot für Jugendliche, sondern als lebenslangen

Prozess zu verstehen und - als eine mögliche Konsequenz

daraus - eine öffentliche Förderung für die

Bildungsangebote von Pro Senectute und der
Seniorenuniversität bereitzustellen.
Das Gesetz zur Förderung des gesellschaftlichen
Zusammenhaltes hat auch zu tun mit einer zeitgemässen
Solidarität zwischen den Generationen. Ich hoffe darauf,
dass dies möglichst vielen Menschen ein ehrliches Anliegen

ist und dass sie am 13. Juni 2010 ein beherztes JA in
die Urne legen. Allen, die diesen Weg unterstützen, danke

ich jetzt schon ganz herzlich!

Pro Senectute Kanton Luzern 1110 29


	Für die Solidarität von Jung und Alt

